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Disclaimer 1

Wir sind keine Juristinnen, können/dürfen/wollen keine 

rechtlich-verbindlichen Auskünfte geben, nur unsere 

Erfahrungen als Bibliothekarinnen wiedergeben.



Disclaimer 2

„Hintrefürsch“ – ja, wir sind ein Anwendungsfall, aber…



Ablauf

▪ Hintergrund und Motivation für EU-Projekt EODOPEN

▪ Zum Projekt auf europäischer Ebene

▪ Das Projekt lokal: Ablauf und Beispiele bisheriger Rechteklärung an der 

ULB Tirol

▪ Unsere Erwartungen und Hoffnungen in Bezug auf Anwendung der 

Direktive für vergriffene Werke – „Arbeitswelten – Realitäten und 

Visionen“



Motivation für Projektantrag





Studie 2007

Bücher D Europa

Einzeltitel 1800-2000 6,5 Mio 22-24 Mio

Gemeinfrei

Mit Urheberrechten behaftet



Studie 2007

Bücher D Europa

Einzeltitel 1800-2000 6,5 Mio 22-24 Mio

Gemeinfrei 1,5 Mio 4 Mio

Mit Urheberrechten behaftet 5 Mio 18-20 Mio



Studie 2007

Bücher D Europa

Einzeltitel 1800-2000 6,5 Mio 22-24 Mio

Gemeinfrei 1,5 Mio 4 Mio

Mit Urheberrechten behaftet 5 Mio 18-20 Mio

Verfügbare Titel (2007) 1 Mio von 16.000 

Verlegern

Keine Zahlen



Designed by Wannapik





Zum Projekt

▪ 15 Partner aus 11 Länder

▪ Programmschiene: EU Kreativprogramm

▪ Dauer: Nov. 2019 bis Okt. 2024

▪ 50% Ko-Finanzierung durch EU Kreativprogramm: EUR 1,98 Mio

▪ Ko-ordinator: Universität Innsbruck







Projektziele

▪ 15.000 Titel werden digitalisiert und online gestellt

▪ 1 Million Menschen in Europa werden erreicht

▪ Mehr Wissen in Bibliotheken zu Rechteklärung ist vorhanden

Gemeinsames 
Portal als 

Schaufenster

Tool zur 
Dokumentation 

von 
Rechteklärung 





Was wurde bisher erreicht? 1/3

Partizipativer Ansatz in Auswahl der Objekte











Was wurde bisher erreicht? 2/3

Mehr Bücher des 20. Jahrhunderts online, Ende 2022 über 50% des 

Projektziels erreicht, aber…





Was wurde bisher erreicht? 3/3

Vernetzung, Umfragen, Studien, Bewusstsein schärfen



Anwendungsfall ULB Tirol



Workflow an der ULB Tirol









Registrierung als verwaistes Werk

▪ § 56e (3) Zur Feststellung, ob ein Werk verwaist ist, haben die berechtigten 

Einrichtungen vor dessen Nutzung sorgfältig nach der zur Gestattung der 

Vervielfältigung und Zurverfügungstellung des Werks berechtigten Person zu 

suchen. Dabei haben sie geeignete Quellen nach Treu und Glauben zu 

konsultieren. 



https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Orphan_works/Diligent_search_guidelines_en.pdf



Registrierung als verwaistes Werk

▪ § 56e. (3) Zur Feststellung, ob ein Werk verwaist ist, haben die berechtigten 

Einrichtungen vor dessen Nutzung sorgfältig nach der zur Gestattung der 

Vervielfältigung und Zurverfügungstellung des Werks berechtigten Person zu 

suchen. Dabei haben sie geeignete Quellen nach Treu und Glauben zu 

konsultieren. Geeignet sind zumindest die im Anhang der 

Richtlinie 2012/28/EU angeführten Quellen.





Registrierung als verwaistes Werk

▪ § 56e (4) Die Suche ist in Österreich durchzuführen, wenn das Werk in 

Österreich erschienen ist oder zuerst gesendet wurde. […] Bei Hinweisen auf 

relevante Informationen zu Rechteinhabern in anderen Ländern sind auch 

verfügbare Informationsquellen in diesen anderen Ländern zu konsultieren.

▪ § 56e (5) Die Suche nach Abs. 4 ist in einem Protokoll zu dokumentieren. 

Dieses Protokoll ist für die Dauer der Nutzung und für einen Zeitraum von 

sieben Jahren nach deren Beendigung aufzubewahren.



Dokumentation



Registrierung als verwaistes Werk

▪ § 56e (5) Die Suche nach Abs. 4 ist in einem Protokoll zu dokumentieren. 

Dieses Protokoll ist für die Dauer der Nutzung und für einen Zeitraum von 

sieben Jahren nach deren Beendigung aufzubewahren. Folgende 

Informationen sind an die Aufsichtsbehörde für Verwertungsgesellschaften 

weiterzuleiten:

▪ 1. die genaue Bezeichnung jener Werke, die nach den Ergebnissen der Suche als 

verwaist anzusehen sind;

▪ 2. die Art der Nutzung dieser Werke durch die Einrichtung;

▪ 3. den Umstand, dass eine Person nachträglich festgestellt oder ausfindig gemacht 

werden konnte, die zur Gestattung der Vervielfältigung und Zurverfügungstellung 

berechtigt ist;

▪ 4. die jeweiligen Kontaktangaben der betreffenden Einrichtung.



https://euipo.europa.eu/orphanworks/#viewOW/101/work







Einverständniserklärung

▪ Nachteile:

- viele Beteiligte bzw. Urheber*innen: Autor*innen, aber auch Illustrator*innen, 

Herausgeber*innen, oder auch Rechteinhaber*innen wie Erben oder der 

Verlag

- sehr zeitintensiv: Kontaktaufnahmen und Kommunikation

- rechtliche Unsicherheit

- bisher nie Honorar für Urheber*innen bzw. Rechteinhaber*innen bezahlt

- nicht immer erfolgreich

an ULB Tirol daher nur über Auftraggeber und im Bereich graue Literatur, 

von weniger bekannten Autor*innen, bei Selbstverlagen

 formlose Einverständniserklärung



Einverständniserklärung

▪ Vorteil:

– Bisher die einzig relevante Möglichkeit, Werke aus der 2. Hälfte des 20. Jhd. oder von 

lebenden Urheber*innen online zu stellen.

▪ https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubi:2-41667

https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubi:2-41667








Registrierung als vergriffenes Werk

▪ Nochmals kurzzusammengefasst:

Einrichtungen des Kulturerbes sind in Österreich seit 1.1.2022 berechtigt,

nicht verfügbare Werke und sonstige Schutzgegenstände aus ihrem Bestand 

unter bestimmten Voraussetzungen öffentlich zu nutzen, und zwar

entweder auf Basis

– einer Verwertungsgesellschaftslizenz oder

– einer freien Werknutzung.

*„Einrichtungen des Kulturerbes“: öff. zugängliche Bibliotheken, Archive und Museen 

oder im Bereich des Film- oder Tonerbes tätige Einrichtungen (vgl § 42 Abs.7 UrhG)



Freie Werknutzung

▪ Projekt „Frühe Dissertationen an der Universität Innsbruck“

– Frühes 20. Jahrhundert bis 1960er/70er Jahre

– Teils lose Blattsammlungen, fragile Dokumente

– Unikal: ausschließlich an Universität Innsbruck, erst spät Pflichtabgabe an 

Nationalbibliothek

– Immer wieder Nutzungsanfragen, Digitalisierungsanfragen

▪ Warum qualifiziert für freie Werknutzung?

– Nicht erschienen => daher keine Repräsentativität durch Verwertungsgesellschaft

▪ Info an EUIPO



EUIPO

















Registrierung als vergriffenes Werk: Lizenzvertrag

▪ Viele offene Fragen:

– Warten noch auf Details der Vertrags- und Preisgestaltung

– Wer übernimmt Kosten?

– Wie groß ist das Risiko von opt-out?

– Fragen der Bildrechte in Büchern

– Großes Interesse an lokal erschienen Zeitschriften des 20. Jhds., s. „Tiroler Heimat“ 

oder „Tiroler Heimatblätter“

– ….



Fazit





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

https://eodopen.eu


